
 

 

 

 

 

 

 

ESF-Begleitausschuss Baden-Württemberg  
 

In der Sitzung vom 16.05.2024 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 

 

TOP 5 Förderperiode 2021-2027- Umsetzung des ESF Plus 

b) Bericht der Kommunikationsbeauftragten zu den Kommunikations– und 

Sichtbarkeitsmaßnahmen 
 

Beschluss: 

Der Begleitausschuss nimmt die Information der Verwaltungsbehörde über die umge- 

setzten Maßnahmen zur Umsetzung der Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaßnahmen 

sowie die Informationen zum Vorhaben von strategischer Bedeutung zur Kenntnis und hat 

keine Einwände. Der Begleitausschuss begrüßt die Maßnahmen einschließlich der  

Möglichkeiten zur Steigerung der Wirksamkeit von an die Öffentlichkeit gerichteten  

Kommunikationsmaßnahmen. 
 

Grundlage des Beschlusses: 

Bericht der Aufstellung der Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaßnahmen (2021-2024) 

 

TOP 5 Förderperiode 2021-2027 – Umsetzung des ESF Plus 

  c) Genehmigung der Auswahlkriterien  

Beschluss: 

Der Begleitausschuss beschließt und genehmigt einstimmig gemäß Art. 40 Abs. 2a) der 

Verordnung (EU) Nr. 2021/1060 die vorgestellten und überarbeiteten Auswahlkriterien für 

die Auswahl der Vorhaben verwendete Methodik und Kriterien im ESF Plus. 

 

TOP 5 Förderperiode 2021-2027 

 d) Bericht über Beschwerden oder Verstöße in Zusammenhang mit der 

Grundrechtecharta und der UN-Behindertenrechtskonvention  

Da keine Beschwerden oder Verstöße vorlagen, erfolgte keine Beschlussfassung. 

 

 

TOP 6 Termin der nächsten Sitzung des Begleitausschusses 
 

Beschluss:  

Der Begleitausschuss stimmt dem Terminvorschlag Donnerstag, 17. Mai 2024 für die 

nächste Sitzung des Begleitausschusses – online – per WebEx einstimmig zu.  

 

https://www.esf-bw.de/esf/fileadmin/user_upload/Foerderperiode_2021-2027/01_Rechtliche_Vorgaben/Auswahlkriterien_final_BGA_Beschluss_16-05-24.pdf

